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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

am vergangenen Freitag sind zigtausende Menschen weltweit 

auf die Straßen gegangen, um für die Zukunft unseres Planeten 

und die Einhaltung klimapolitischer Versprechen zu demon-

strieren. Dieses Engagement und den langen Atem finde ich 

bewundernswert, zeigt es doch die breite und notwendige 

Unterstützung für eine klimafreundliche Politik. Mit dem 

Klimapaket legt die Regierung nun ein umfassendes 

Maßnahmenbündel vor, damit wir die Ziele für 2030 erreichen. 

Die Diskussion ist damit alles andere als vom Tisch. In den 

nächsten Jahren müssen wir innerhalb des nun verfügbaren 

Rahmens die Effektivität unseres Handelns reflektieren und ggf. 

nachsteuern. 

In Berlin konnten wir diese Plenarwoche gleich fünf gesundheits-

politische Tagesordnungspunkte im Plenum diskutieren. Zur 

Beratung befanden sich die Entwürfe des Pflegelöhne-

verbesserungsgesetzes und des Digitale-Versorgungs-Gesetzes. 

In 2. und 3. Lesung wurde über das Hebammenreformgesetz, die 

Reform der Psychotherapeutenausbildung und die Errichtung 

eines Implantateregisters diskutiert. Sie finden meine Reden auf 

der Website des Deutschen Bundestages.  

Ein Pflegefall in der Familie stellt Angehörige vor schwierige 

Herausforderungen. Neben der Arbeit müssen pflegebedürftige 

Eltern oder Kinder versorgt und unterstützt werden. Pflegende 

Angehörige verdienen unseren besonderen Respekt und Hilfe. 

Dafür sorgen wir mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz. So 

soll künftig auf das Einkommen von Kindern pflegebedürftiger 

Eltern erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro 

zurückgegriffen werden. 

Nächste Woche begleite ich Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn auf eine Delegationsreise durch vier afrikanische Staaten. 

Wir werden uns mit den staatlichen wie nichtstaatlichen 

Partnern über die Zusammenarbeit bei gesundheitspolitischen 

Anliegen, wie den Kampf gegen Ebola und Polio, austauschen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine spannende Lektüre und 

ein schönes Wochenende 

Ihre    
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Statement 
der Woche 
 

„Wir sind zu Ihnen gekom-

men, um Ihnen mitzuteilen, 

dass heute Ihre Ausreise 

möglich geworden ist.“ 

Hans-Dietrich Genscher, ehem. Deutscher Außen-

minister, am 30. September 1989 in der Deut-

schen Botschaft in Prag. 

 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann Wo Was 

 
 

02 .1 0.  b is  
05.1 0.  

 
Ad d is  Ab e ba  (ETH)  
K ig a l i  (RW A)  
Goma ( COD)  
Ab uj a  ( NGA)  
 

 
 
D e l eg a t i o n s r e i s e  m i t   
Bu n d e s g es u n d h e i t s -
m in i s t er  J en s  S p a h n  

Zwischen den inhaltlichen Beratungen der SPD-Sprecher*innen aus den Landtagen und dem Bundestag 

auf der gesundheitspolitischen Klausur in Magdeburg konnten wir dem Plenarsaal im sachsen-anhalti-

nischen Landtag einen Besuch abstatten. Eine ausgezeichnete Gelegenheit für ein Gruppenbild. 

Bild: SPD-Landesfraktion Sachsen-Anhalt 
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TOP-THEMA 

DAS KLIMASCHUTZ-
PROGRAMM 2030 
KOMMT 

 
Die Koalition hat sich auf ein großes Kli-

maschutzprogramm geeinigt, das in 

Deutschland jemals beschlossen wurde. 

Es macht die Klimaziele verbindlich, 

stärkt den Wirtschaftsstandort und sorgt 

dafür, dass es dabei sozial gerecht zu-

geht. 

 

Starkregen, Überflutungen, Waldbrände, 

Hitzerekorde – die Auswirkungen des 

Klimawandels sind schon heute drama-

tisch. Um die weitere Erderwärmung zu 

begrenzen, hat sich Deutschland ver-

pflichtet, bis 2030 über die Hälfte an 

Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 

einzusparen. Diese Mammutaufgabe 

packt die Koalition mit dem Klimaschutz-

programm 2030 jetzt an. 

 

Bei dem Klimaschutzprogramm handelt 

es sich um ein umfassendes Maßnah-

menpaket, das die Klimaziele verbindlich 

und überprüfbar macht, massiv in den 

Klimaschutz investiert, Innovationen för-

dert, gesetzliche Standards festlegt und 

dem Ausstoß von CO2 einen Preis gibt.  

 

Dabei hat die SPD-Fraktion zum einen 

darauf geachtet, dass Deutschland auch 

in Zukunft wirtschaftlich stark bleibt und 

Arbeitsplätze gesichert beziehungs-

weise neu geschaffen werden. Zum an-

deren war es den Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten besonders wich-

tig, dass das Paket sozial ausgewogen 

ist. Klimaschutz kann nur gelingen, wenn 

alle mitgehen können und niemand über-

fordert wird, insbesondere bei kleinen 

und mittleren Einkommen. 

 

Mit dem Programm schafft die Koalition 

eine neue Form von Verbindlichkeit und 

Verantwortlichkeit: Das Klimaschutzge-

setz schreibt die Klimaziele erstmals ge-

setzlich fest. Und ihre Einhaltung wird 

jährlich überprüft: Künftig soll in Abstim-

mung mit einem externen Expertenrat 

jährlich bewertet werden, ob die einzel-

nen Sektoren auf dem richtigen Weg 

sind. Wenn nicht, muss in dem jeweiligen 

Sektor mit einem Sofortprogramm nach-

gesteuert werden. 

 

Investitionen in Klimaschutz und 

Wirtschaft 

 
Damit Deutschland seine Klimaziele 

2030 einhalten kann, sind vor allem 

CO2-Einsparungen im Verkehrs- und 

Gebäudesektor nötig. Mit einem umfas-

senden Investitionsprogramm schafft die 

Koalition hier Anreize, um den CO2-

Ausstoß zu verringern. Dazu kommen 

höhere verbindliche ökologische Stan-

dards. Das Prinzip: Klimaschonende In-

vestitionen sollen gefördert, klimaschäd-

liches Verhalten verhindert werden. 

 

 Der ÖPNV soll massiv gestärkt werden: 

Bahnfahren wird künftig billiger, da die 

Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 

auf sieben Prozent sinkt. Dumpingpreise 

im Flugverkehr sollen dagegen unter-

bunden werden. Außerdem wird der 

Bund mehr Geld für den Personennah-

verkehr in Kommunen bereitstellen und 

günstige ÖPNV-Jahrestickets fördern. 

 

 Der Umstieg auf Elektromobilität, vor al-

lem auf günstige Elektroautos, soll durch 

eine weiterentwickelte Kaufprämie geför-

dert werden. Parallel dazu fördert der 

Bund den Ausbau der Ladeinfrastruktur: 

Bis 2030 soll es in Deutschland insge-

samt eine Millionen Ladepunkte für E-

Fahrzeuge geben. 

 

 Im Gebäudesektor setzt die Koalition auf 

Förderung von Sanierung und den Aus-

tausch von alten Heizungen: Wer seine 

alte Ölheizung gegen ein klimafreundli-

cheres Modell auswechselt, soll mit bis 

zu 40 Prozent der Kosten gefördert wer-

den. Gleichzeitig wird der Einbau neuer 

Ölheizungen von 2026 an nicht mehr ge-

stattet. Dazu gibt es künftig eine steuerli-

che Förderung energetischer Sanierun-

gen, auch bei kleinen Modernisierungen 
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wie dem Einbau energiesparender Fens-

ter oder der Dämmung von Dächern und 

Außenwänden. 

 

 Im Energiesektor plant die Koalition ei-

nen weiteren Ausbau der Erneuerbaren 

Energien. Das Ziel: Bis 2030 sollen sie 

65 Prozent unserer Stromproduktion 

ausmachen. Dafür werden Beschrän-

kungen beim Ausbau der Photovoltaik 

aufgehoben und das Ausbauziel der 

Windenergie auf See angehoben. 

 

CO2 erhält einen Preis 

 
Zudem setzt die Koalition mit ihrem Pro-

gramm auf eine CO2-Bepreisung im Ver-

kehrs- und Gebäudesektor. Das Ziel: 

den Ausstoß von Kohlendioxyd beim 

Heizen und Autofahren senken und 

gleichzeitig die Innovation bei klima-

freundlichen Technologien fördern.  

Dabei sollen sämtliche Einnahmen aus 

der CO2-Bepreisung in Klimaschutz-

maßnahmen fließen oder den Bürgerin-

nen und Bürgern zurückgegeben. Für die 

Jahre 2021 bis 2025 will die Koalition 

Emissionszertifikate zu einem jährlich 

ansteigenden Festpreis von 10 Euro pro 

Tonne CO2 2021 bis 35 Euro 2025 aus-

geben. Der Festpreis wirkt de facto wie 

eine Steuer und sorgt für Planungssi-

cherheit. 2026 findet eine Auktionierung 

der Zertifikate zwischen einem Mindest-

preis von 35 Euro pro Tonne CO2 und 65 

Euro statt. 

 

Die Einnahmen werden vollständig in Kli-

maschutzmaßnahmen reinvestiert oder 

den Bürgerinnen und Bürgern zurückge-

geben. 

 

Entlastungen für Bürgerinnen 

und Bürger 

 
Damit insbesondere Menschen mit mitt-

leren und kleinen Einkommen diesen 

Weg mitgehen können, plant die Koali-

tion als Ausgleich für die CO2-

Bepreisung auch umfassende Entlastun-

gen. So sollen die EEG-Umlage und da-

mit die Strompreise für Bürgerinnen und 

Bürger sowie Unternehmen ab 2021 sin-

ken.  

 

Als Entlastung für höhere Spritpreise soll 

die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilo-

meter um fünf Cent pro Kilometer stei-

gen. Die steigenden Heizkosten von 

Wohngeldbeziehern sollen über eine 

zehnprozentige Erhöhung des Wohngel-

des ausgeglichen werden. 

 

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 

wird die Koalition ihrer Verantwortung für 

einen effektiven Klimaschutz gerecht. Es 

ist sozial ausgewogen, ökologisch wirk-

sam und ökonomisch sinnvoll. 

 

Kohleausstieg kommt 

 
Deutschland ist das einzige Land, das 

beschlossen hat, aus Atom und Kohle 

auszusteigen. Die Empfehlungen der 

Kommission „Wachstum, Strukturwan-

del, Beschäftigung“ enthalten einen ge-

sellschaftlichen Konsens, den die Koali-

tion in enger Abstimmung mit den be-

troffenen Bundesländern umsetzen wird. 

Das Strukturstärkungsgesetz für die 

Kohleregionen wird zusammen mit den 

gesetzlichen Regelungen zum Ausstieg 

aus der Kohleverstromung noch in die-

sem Jahr im Bundestag beraten. 

 

 

DEBATTE ZUM 
KLIMASCHUTZ: „WIR 
HANDELN JETZT“ 

 
Die Koalition hat in der vergangenen Wo-

che ihr Klimaschutzprogramm 2030 be-

schlossen. Am Donnerstag hat der Bun-

destag über das Maßnahmenpaket de-

battiert.  

 

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 

schafft die Große Koalition das Instru-

mentarium zur Erreichung der Klima-

ziele. Mit zahlreichen Maßnahmen wird 

sie klimafreundliche Technologien und 

klimafreundliches Verhalten fördern. Hö-

here ökologische Standards werden 

dazu führen, dass klimaschädliches Ver-

halten teurer wird. CO2 bekommt in allen 
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Sektoren in Deutschland einen Preis. 

Das Paket sorgt dafür, dass Deutschland 

seine Klimaziele bis zum Jahr 2030 ein-

halten kann und trotzdem wirtschaftlich 

stark bleibt. Und ganz wichtig für die 

SPD-Bundestagsfraktion: Es ist sozial 

ausgewogen und stellt sicher, dass alle – 

vor allem Menschen mit kleinen und mitt-

leren Einkommen – den Weg zu mehr 

Klimaschutz mitgehen können. 

  

„Wir fördern Klimaschutz, aber wir über-

fordern nicht“, sagte dazu Bundesum-

weltministerin Svenja Schulze (SPD) im 

Bundestag. Hitze, Dürre, Starkregen – 

der Klimaschutz sei schon lange spür-

bar. Sie stellte klar: „Wir können noch et-

was gegen diese Veränderungen tun, 

und wir handeln jetzt.“ Mit dem Klima-

schutzgesetz werde deshalb erstmals 

gesetzlich verankert, dass Deutschland 

seine Klimaschutzziele einhalten muss. 

 

In den nächsten drei Jahren stünden ins-

gesamt 54 Milliarden Euro bereit, um zu-

sätzliche Anreize für den Klimaschutz zu 

schaffen. Das Prinzip dabei: „Klima-

freundliche Alternativen beim Auto, beim 

Heizen oder bei Neubauten werden 

günstiger. Klimaschädliche Alternativen 

werden Schritt für Schritt teurer“, so 

Schulze. Die Bundesregierung investiere 

Milliarden in die Bahn und den ÖPNV; 

Fliegen werde dagegen teurer. Moder-

nes Heizen werde massiv gefördert, alte 

Ölheizungen in Neubauten einzubauen, 

würden künftig verboten. Und das alles 

sozial ausgewogen: „Dort, wo Bürgerin-

nen und Bürger zusätzlich belastet wer-

den, werden wir das abfedern.“ 

 

Zusammenhalt sichern, Klima-

ziele einhalten 

 
Es gehe darum, eine der größten 

Menschheitsaufgaben in der Demokratie 

anzugehen, sagte Matthias Miersch, 

stellvertretender SPD-

Fraktionsvorsitzender. Das Klimapaket 

sei natürlich ein Kompromiss. „Aber es 

ist eine gute Grundlage dafür, unsere 

Ziele zu erreichen: nämlich den Zusam-

menhalt unserer Gesellschaft und die 

Einhaltung der Klimaziele.“  

 

Miersch betonte vor allem die Verbind-

lichkeit der Beschlüsse. „Wir werden je-

des Jahr für jedes Ministerium überprü-

fen, ob die Ziele eingehalten werden – 

beurteilt von einem Expertengremium“, 

sagte Miersch. Wenn ein Minister seine 

Ziele nicht erreiche, müsse er nachsteu-

ern. Dieser Mechanismus sei ein riesiger 

Fortschritt für den Klimaschutz.  

 

Mit Blick auf die enormen Investitionen, 

die im Paket stecken, sagte er: „Wir müs-

sen unseren Staat zukunftsfest machen 

und dürfen dabei niemanden zurücklas-

sen.“ Deshalb brauche es eine starke 

staatliche Infrastruktur, die Mobilität für 

jede und jeden gewährleiste. 

 

Wer viel verschmutzt, zahlt viel 

 
Der umweltpolitische Sprecher der SPD-

Fraktion Carsten Träger nannte das 

Klimapaket einen guten Anfang und 

Schritt in die richtige Richtung. „Es stellt 

die richtigen Weichen, setzt gewaltige 

Anreize, und alle Menschen wissen jetzt, 

was auf sie zukommt.“ Niemand müsse 

gleich morgen seine Ölheizung abschal-

ten, niemand müsse gleich morgen ein 

Elektroauto kaufen. „Aber jeder weiß, 

dass das nächste Auto ein sauberes 

Auto sein sollte, weil es sonst teuer wird.“  

 

Zudem machte Träger deutlich, dass es 

zum ersten Mal einen Preis für die Ver-

schmutzung der Umwelt gebe. Künftig 

gelte der Grundsatz: „Wer viel ver-

schmutzt, der zahlt auch viel.“ 
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DEN 
STRUKTURWANDEL 
BEIM KOHLEAUSSTIEG 
GESTALTEN 

 
Aus Verantwortung für künftige Genera-

tionen steigt Deutschland bis 2022 aus 

der Atomenergie aus. Spätestens 2038 

wird das letzte Kohlekraftwerk abge-

schaltet und die Verlagerung der Um-

weltkosten in die Zukunft damit beendet. 

Zugleich soll aber sichergestellt sein, 

dass die vom Kohleausstieg betroffenen 

Regionen neue Zukunftsperspektiven er-

halten. Darauf können sich die Men-

schen in der Lausitz wie auch im mittel-

deutschen und rheinischen Revier ver-

lassen. 

 

Im Januar dieses Jahres hat die dafür ins 

Leben gerufene Kommission „Wachs-

tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 

(WSB) ihren Schlussbericht vorgelegt. Er 

enthält, neben den Empfehlungen für ei-

nen energiepolitischen Pfad zum Aus-

stieg aus der Kohleverstromung, Maß-

nahmen zur Begleitung dieses Struktur-

wandels. Die Bedingungen, wie sich 

diese Maß-nahmen umsetzen lassen, 

sind in einem Entwurf eines so genann-

ten Strukturstärkungsgesetzes darge-

legt. 

 

Ziel des Strukturstärkungsgesetzes Koh-

leregionen ist es, die bisherigen Braun-

kohleregionen und Standorte von Stein-

kohlekraftwerken zu Energie- und Tech-

nologieregionen der Zukunft weiterzu-

entwickeln. Dabei sollen Strukturbrüche 

vermieden werden und neue Wertschöp-

fung erwachsen. Das bedeutet, die Koa-

lition will von der Forschung und Entwick-

lung über die Rohstoffgewinnung, die 

Produktion und industrielle Dienstleistun-

gen bis zu einem umweltbewussten Re-

cycling-Verfahren alles in der entspre-

chenden Gegend verzahnen, damit die 

Regionen als Wirtschaftsstandorte für In-

vestoren eine eigene Attraktivität bekom-

men. 

 

Verbindlicher Rechtsrahmen für 

die Unterstützung 

 
Am Donnerstag hat der Deutsche Bun-

destag nun das Strukturstärkungsgesetz 

Kohleregionen erstmals beraten. Den 

Veränderungsprozess zu gestalten, ist 

eine Aufgabe mit bundesweiter Bedeu-

tung. Bund und Bundesländer werden 

die Umsetzung zukunftsweisender Pro-

jekte in den betroffenen Gemeinden fi-

nanziell und konzeptionell gemeinsam 

unterstützen. 

 

Den Regionen werden für neue Schie-

nen- und Straßenanbindungen und In-

vestitionen in Bildung und Forschung 

und weitere Maßnahmen in den kom-

menden Jahren 40 Milliarden Euro zur 

Verfügung gestellt. Damit legt die Koali-

tion aus SPD und Union die Basis für 

Standortattraktivität und damit für Unter-

nehmensansiedlungen und neue qualifi-

zierte Jobs. Das gibt den Beschäftigten 

und ihren Familien zukunftssichere Per-

spektiven. Denn mit dem strukturellen 

Wandel in ihrer Region leisten sie einen 

wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. 

 

Mit dem Gesetzentwurf wird ein verbind-

licher Rechtsrahmen für die strukturpoli-

tische Unterstützung der Kohleaus-

stiegsregionen geschaffen. 

 

Das große Investitionspaket bis 2038 

war eine zentrale Forderung der SPD-

Bundestagsfraktion. Die Fraktion erhebt 

aber weitere Forderungen, die es nun im 

parlamentarischen Beratungsverfahren 

zu erörtern gilt. Das sind zum Beispiel: 

 

 Neben investiven auch konsumtive Aus-

gaben fördern, um Personal einstellen zu 

können, unter anderem für Beratungs-

leistungen, für die Vermarktung der Re-

gionen, Investorenkonferenzen, Innova-

tionscamps, Wissenschaftskonferenzen, 

weltweite Vernetzung mit Regionen, Ju-

gendbegegnungen. 

 Priorisierung der Projekte zusammen mit 

den Kommunen nach den Kriterien Rele-

vanz für Strukturwandel, Energiewende 

und qualifizierte Arbeitsplätze. 
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 Eine stärkere Beteiligung der Sozialpart-

ner in den Gesamtprozess. 

 Die Vereinbarung eines unbefristeten 

Bund-Länder-Vertrages, in dem der 

rechtliche Rahmen für die Finanzzuwei-

sungen festlegt wird.  

 

Wichtig: Zu den energiepolitischen Emp-

fehlungen der WSB-Kommission, insbe-

sondere zum Abschalten von Kohlekraft-

werken in mehreren Schritten bis spätes-

tens 2038 wird das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium einen separaten Gesetzent-

wurf vorlegen. 

 

Der Kohleausstieg ist Bedingung für die 

strukturpolitische Unterstützung des 

Bundes für die Regionen. Die Umset-

zung von energiepolitischen und struk-

turpolitischen Maßnahmen wird deshalb 

sowohl inhaltlich als auch zeitlich aufei-

nander abgestimmt. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Am Donnerstag hat der Deutsche Bun-

destag das Strukturstärkungsgesetz 

Kohleregionen erstmals beraten. Ziel ist 

es, die bisherigen Braunkohleregionen 

und Standorte von Steinkohlekraftwer-

ken zu Energie- und Technologieregio-

nen der Zukunft weiterzuentwickeln. Da-

bei sollen Strukturbrüche vermieden 

werden und neue Wertschöpfung entste-

hen. 

 

 

SOZIALPOLITIK 

BESSERE LÖHNE IN 
DER PFLEGE 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag in 

erster Lesung das von der Bundesregie-

rung beschlossene Pflegelöhneverbes-

serungsgesetz beraten. Das Gesetz 

schafft die Grundlage für bessere Bezah-

lung und bessere Arbeitsbedingungen in 

der Pflege.  

 

Pflege kann nur dann gut sein, wenn die 

Pflegerinnen und Pfleger ihre Arbeit gut 

schaffen können. Dafür braucht man 

ausreichend gut qualifiziertes Personal 

und bessere Arbeitsbedingungen. Der-

zeit sind die Arbeitsbelastungen hoch, 

körperlich und psychisch, der Lohn da-

gegen oft niedrig. Der aktuelle Zustand 

der Pflege, gerade in der Altenpflege, 

kann nicht so bleiben. 

 

Um das zu ändern, kommen dem Gesetz 

zufolge auf der Grundlage des Arbeit-

nehmer-Entsendegesetzes zwei Wege 

in Frage: branchenweit erstreckte Tarif-

verträge oder höhere Pflegemindest-

löhne durch Rechtsverordnung, die auf 

Empfehlungen der Pflegekommission fu-

ßen. 

 

Für spürbare Verbesserungen wäre die 

Erstreckung tarifbasierter Arbeitsbedin-

gungen auf Grundlage des Arbeitneh-

mer-Entsendegesetzes (A-EntG), also 

eine Tarifvertragslösung, die beste Vari-

ante. Das Verfahren nach dem AEntG 

wird unter Berücksichtigung des kirchli-

chen Selbstbestimmungsrechts und der 

großen Bedeutung der Religionsgesell-

schaften in der Pflegebranche ange-

passt. 

 

Ziel ist, dass es künftig Mindestlöhne dif-

ferenziert nach Hilfs- und Fachkräften 

gibt und die Ost-/ West-Unterschiede be-

endet werden. 

 

Nun entscheiden die Sozialpartner, wel-

chen Weg sie gehen. Die Gründung des 

entsprechen-den Arbeitgeberverbandes 

war ein wichtiger Schritt. Gewerkschaf-

ten und Arbeitgeber werden jetzt verhan-

deln und gemeinsam entscheiden, ob sie 

einen allgemeinverbindlichen Tarifver-

trag schaffen oder weiter den Weg über 

den Pflegemindestlohn beschreiten wol-

len. 

 

Im Gesetz wird außerdem die Hand-

lungsfähigkeit der Pflegekommission ge-

stärkt. Sie spricht Empfehlungen über 

Mindestarbeitsbedingungen (Mindes-

tentgelte, Urlaub) aus. Diese Empfehlun-

gen können zum Gegenstand von 

Rechtsverordnungen gemacht werden. 

Das Gesetz soll Ende des Jahres Inkraft-

treten. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Wenn ich krank oder pflegebedürftig 

werde, werde ich gut versorgt. Das abzu-

sichern, ist Aufgabe des Sozialstaats. 

Pflege kann allerdings nur dann gut sein, 

wenn die Pflegerinnen und Pfleger ihre 

Arbeit gut schaffen können. Dafür bedarf 

es ausreichend gut qualifizierten Perso-

nals und besserer Arbeitsbedingungen. 

Das geplante Gesetz für bessere Löhne 

in der Pflege schafft die Grundlage für 

bessere Bezahlung und bessere Arbeits-

bedingungen. Zwei Wege kommen dabei 

in Frage: branchenweit erstreckte Tarif-

verträge oder höhere Pflegemindest-

löhne durch Rechtsverordnung. 

 

 

 

ANGEHÖRIGE VON 
PFLEGEBEDÜRFTIGEN 
WERDEN ENTLASTET 

 
Das Parlament hat am Freitag in erster 

Lesung das so genannte Angehörigen-

entlastungsgesetz beraten. Wichtigster 

Punkt des Gesetzentwurfs: Die Koalition 

entlastet unterhaltsverpflichtete Men-

schen, deren Kinder oder Eltern die Leis-

tungen der Hilfe zur Pflege oder andere 

Leistungen der Sozialhilfe erhalten: Auf 

ihr Einkommen wird erst ab einem Jah-

reseinkommen von mehr als 100.000 

Euro zurückgegriffen. Es kommt dabei 

nicht auf Vermögen, sondern das Ein-

kommen an. 

 

Die bislang nur in der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung beste-

hende 100.000-Euro-Grenze, bei deren 

Überschreitung erst auf das Einkommen 

bzw. Vermögen der unterhaltsverpflich-

teten Eltern und Kinder von Leistungsbe-

rechtigten nach dem Vierten Kapitel So-

zialgesetzbuch XII zurückgegriffen 

wurde, gilt zukünftig in der Hilfe zur 

Pflege und sogar in der gesamten Sozi-

alhilfe − mit Ausnahme von unterhalts-

verpflichteten Eltern minderjähriger Leis-

tungsbezieher nach dem Dritten Kapitel 

SGB XII. 

Um der besonderen Lebenslage der Be-

troffenen im Sozialen Entschädigungs-

recht angemessen Rechnung zu tragen, 

wird auch eine entsprechende Regelung 

im Bundesversorgungsgesetz ange-

passt. Insgesamt werden von Januar 

2020 an die Familien (Eltern bzw. Kin-

der) von rund 275.000 betroffenen Leis-

tungsempfängern von dieser Regelung 

erreicht. 

 

Verbesserungen für Menschen 

mit Behinderungen 

 
Außerdem wird es umfangreiche Ver-

besserungen geben für Menschen mit 

Behinderungen: Das Bundessozialminis-

terium (BMAS) fördert seit dem 1. Januar 

2018 befristet bis zum 31. Dezember 

2022 eine ergänzende, von Leistungsträ-

gern und Leistungserbringern unabhän-

gige Teilhabeberatung (EUTB). Die An-

gebote der EUTB unterstützen Men-

schen mit (drohenden) Behinderungen 

und ihre Angehörigen, damit sie ihre in-

dividuellen Bedürfnisse und Teilhabe-

ziele auch mit bzw. trotz Beeinträchti-

gung verwirklichen können. Dafür stellt 

der Bund bisher jährlich 58 Millionen 

Euro zur Verfügung. Die Vereinbarung 

aus dem Koalitionsvertrag, die Finanzie-

rung der EUTB weiterzuführen, setzt das 

BMAS mit dem Angehörigenentlastungs-

gesetz um: Ein zeitlich unbefristetes Fi-

nanzierungsbudget in Höhe von 65 Milli-

onen Euro jährlich soll den Status quo si-

chern. 

 

Menschen mit Behinderungen, die auf 

eine Werkstatt für behinderte Menschen 

angewiesen sind, können Leistungen zur 

beruflichen Bildung bislang nur in der 

Werkstatt oder bei einem anderen Leis-

tungsanbieter erhalten. Dank des Bud-

gets für Ausbildung sollen sie künftig 

auch dann gefördert werden können, 

wenn sie eine reguläre betriebliche Aus-

bildung oder eine Fachpraktikerausbil-

dung aufnehmen. So sorgt die Koalition 

für mehr Inklusion in der beruflichen Bil-

dung und kommt ihrem Ziel eines inklu-

siven Arbeitsmarktes wieder ein großes 

Stück näher. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Koalition entlastet unterhaltsver-

pflichtete Menschen, deren Kinder oder 

Eltern die Leistungen der Hilfe zur Pflege 

oder andere Leistungen der Sozialhilfe 

erhalten. Auf ihr Einkommen wird erst ab 

einem Jahreseinkommen von mehr als 

100.000 Euro zurückgegriffen. Die Koali-

tion schafft zudem Planungssicherheit 

für Menschen mit Behinderungen und 

ihre Angehörigen. Von der dauerhaften 

Absicherung der ergänzenden unabhän-

gigen Teilhabeberatung profitieren auch 

die Träger der Beratungsangebote mit 

ihren Beschäftigten. Es entsteht mehr In-

klusion in der beruflichen Bildung und, 

was Schritt für Schritt zu einem inklusi-

ven Arbeitsmarkt führt. 

 

 

GESUNDHEITSPOLITIK 

PSYCHOTHERAPIE 
WIRD 
EIGENSTÄNDIGES 
STUDIENFACH  

 
Der psychotherapeutischen Behandlung 

kommt eine wachsende Bedeutung in 

unserem Gesundheitssystem zu. Der 

Umfang gestellter Diagnosen ist in der 

Vergangenheit kontinuierlich gestiegen. 

Um die psychotherapeutische Versor-

gung in Deutschland zu stärken, wird 

nun die Berufsausbildung zur Psycho-

therapeutin und zum Psychotherapeuten 

grundlegend modernisiert.  

 

Aus diesem Grund hat das Parlament 

am Donnerstag den Regierungsentwurf 

für ein Gesetz zur Reform der Psycho-

therapeutenausbildung beschlossen. Es 

ermöglicht ein längst überfälliges Direkt-

studium der Psychotherapie. So kann 

auch künftig eine qualitativ hochwertige 

und bedarfsgerechte sowie an den aktu-

ellen Bedürfnissen der Patientinnen und 

Patienten ausgerichtete Versorgung auf 

dem aktuellen Stand wissenschaftlicher 

Erkenntnisse sichergestellt und ausge-

baut werden. 

 

Mit der Reform soll zukünftig ein eigen-

ständiges wissenschaftliches Masterstu-

dium Voraussetzung zur Erteilung der 

Approbation (Patienten behandeln dür-

fen) sein. Es wird sich strukturell vom bis-

herigen Ausbildungsweg (Studium der 

Psychologie mit anschließender Thera-

pieausbildung und Approbation) unter-

scheiden und im Rahmen eines fünfjäh-

rigen Hochschulstudiums den Zugang 

zum Beruf eröffnen. 

 

Das Studium wird übergreifend und nicht 

alters- oder verfahrensspezifisch ausge-

richtet sein und mit einer staatlichen Prü-

fung, der Approbation, abgeschlossen. 

Anschließend ist der Weg zu einer ver-

fahrensspezifischen (z. B. Verhaltens-

therapie, analytische Psychotherapie, 

tiefenpsychologisch fundierte Psycho-

therapie und zukünftig auch die Systemi-

sche Therapie) oder altersorientierten 

Weiterbildung (z. B. Kinder und Jugend-

liche oder Erwachsene) eröffnet, um ein 

wissenschaftlich anerkanntes psycho-

therapeutisches Verfahren zu vertiefen.  

 

In den Verhandlungen mit dem Koaliti-

onspartner hat die SPD-Fraktion eine 

verlässliche Finanzierung für Psychothe-

rapeutinnen und -therapeuten in Aus- 

und zukünftig Weiterbildung erreicht. Da-

nach werden insbesondere die soge-

nannten PiAs, Psychotherapeuten in 

Ausbildung, für ihren Beitrag zur Versor-

gung von Patienten in Zukunft mit min-

destens 1000 Euro im Monat vergütet. 

Die SPD-Fraktion hat damit ihrem An-

spruch Rechnung getragen, dass die 

Erstausbildung nichts kosten darf. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Ausbildung zum Psychotherapeu-

ten/in wird künftig ein Direktstudium, das 

mit einer Approbation (Patienten behan-

deln dürfen) abgeschlossen wird. Da-

nach folgt eine Weiterbildung in einer 

speziellen Methodik, ähnlich einem/er 

Medizinstudent/in mit Abschluss Assis-

tenzarzt und dann Weiterbildung zum 

Beispiel zum/r Facharzt/ärztin für Chirur-

gie. Erfolg für die SPD-Fraktion: Psycho-

therapeuten in Ausbildung bekommen 

künftig Geld. 
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MEDIZINISCHER 
DIENST SOLL 
UNABHÄNGIGER, 
TRANSPARENTER UND 
EFFEKTIVER 
ARBEITEN 

 
Am Donnerstag haben die Abgeordneten 

des Bundestages in erster Lesung das 

MDK-Reformgesetz beraten, mit dem 

der Medizinische Dienst der Krankenver-

sicherung (MDK) in seinen Arbeits- und 

Verwaltungsstrukturen neustrukturiert 

werden soll. 

 

Bislang sind die Medizinischen Dienste 

der Krankenversicherung Arbeitsge-

meinschaften der Krankenkassen. Künf-

tig sollen sie als eigenständige Körper-

schaft des öffentlichen Rechts einheitlich 

unter der Bezeichnung „Medizinischer 

Dienst" (MD) geführt werden. 

 

In den Verwaltungsräten der MD werden 

künftig auch Vertreterinnen und Vertreter 

der Patientinnen und Patienten, der Pfle-

gebedürftigen, der Verbraucher, der Ärz-

teschaft und der Pflegeberufe vertreten 

sein. 

 

In Zukunft soll die Abrechnungsqualität 

eines Krankenhauses den Umfang der 

zulässigen Prüfungen durch die Kran-

kenkassen bestimmen. Dazu wird ab 

dem Jahr 2020 eine maximale Prüfquote 

je Krankenhaus bestimmt, die den Um-

fang der Prüfungen begrenzt. Eine 

schlechte Abrechnungsqualität hat nega-

tive finanzielle Konsequenzen für ein 

Krankenhaus. Statt wie bisher Strukturen 

und Ausstattungen von Krankenhäusern 

in vielen Einzelfällen zu prüfen, wird das 

Verfahren in einer Strukturprüfung ge-

bündelt. 

 

Der Schlichtungsausschuss auf Bundes-

ebene soll Konflikte zwischen Kranken-

kassen und Kliniken künftig schneller lö-

sen. Unnötige Prüffelder beider neuen 

Pflegepersonalkostenvergütung werden 

vermieden, und der Katalog für soge-

nannte „ambulante Operationen und sta-

tionsersetzende Eingriffe" wird erweitert. 

Dadurch sollen mehr ambulante Be-

handlungsmöglichkeiten in den Kranken-

häusern genutzt werden – und der Ent-

stehung eines der häufigsten Prüfan-

lässe wird entgegengewirkt. 

 

Nicht mehr zulässig sein wird die Auf-

rechnung mit Rückforderungen der Kran-

kenkassen gegen Vergütungsansprüche 

der Krankenhäuser. Durch eine bundes-

weite Statistik wird das Abrechnungs- 

und Prüfgeschehen außerdem transpa-

renter. 

 

Weitere Inhalte: 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss 

muss seine öffentlichen Sitzungen künf-

tig live im Internet übertragen und in ei-

ner Mediathek für einen späteren Abruf 

zur Verfügung zu stellen. So werden die 

Entscheidungen des G-BA noch transpa-

renter. 

 

Die Krankenversicherung der Studieren-

den wird weiterentwickelt und moderni-

siert, insbesondere wird der Beendi-

gungs-Tatbestand „Abschluss des 14. 

Fachsemesters“ gestrichen. Darüber 

hinaus wird ein verpflichtendes elektroni-

sches Meldeverfahren zwischen Hoch-

schulen und Krankenkassen eingeführt. 

 

Die Leistungen von Gebärdensprachdol-

metschern in Krankenhäusern werden 

nicht mehr durch die Fallpauschalen ver-

gütet, sondern unmittelbar zwischen den 

Gebärdensprachdolmetschern und den 

Kostenträgern abgerechnet. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Medizinische Dienst der Kranken-

versicherung soll organisatorisch von 

den Krankenkassen getrennt werden. 

Außerdem wird die Prüfung der Kranken-

hausabrechnung einheitlicher und trans-

parenter gestaltet. So sollen strittige Ko-

dier- und Abrechnungsfragen systema-

tisch vermindert werden. 
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ÄRZTE SOLLEN APPS 
VERSCHREIBEN 
KÖNNEN 

 
In der Digitalisierung und in innovativen 

Versorgungsstrukturen liegen große 

Chancen für eine bessere Gesundheits-

versorgung für die Versicherten. Auch 

heute schon nutzen viele Patienten und 

Patientinnen Gesundheits-Apps, die sie 

zum Beispiel dabei unterstützen, ihre 

Arzneimittel regelmäßig einzunehmen o-

der ihre Blutzuckerwerte zu dokumentie-

ren. 

 

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz, 

das der Bundestag am Freitag in erster 

Lesung beraten hat, sollen Ärzte und 

Ärztinnen solche Apps künftig als Kas-

senleistung verschreiben können. 

 

Außerdem schafft das Gesetz die Vo-

raussetzungen, dass die digitale Infra-

struktur für den Gesundheitsbereich wei-

ter wachsen kann. Damit Patientinnen 

und Patienten digitale Angebote mög-

lichst bald flächendeckend nutzen kön-

nen, werden beispielsweise Apotheken 

und Krankenhäuser verpflichtet, sich bis 

Ende September 2020 bzw. Januar 2021 

an die Telematik-Infrastruktur (TI) an-

schließen zu lassen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Apps auf Rezept, Online-Sprechstunden 

einfach nutzen und überall bei Behand-

lungen auf das sichere Datennetz im Ge-

sundheitswesen zugreifen – das ermög-

licht das Gesetz für eine bessere Versor-

gung durch Digitalisierung und Innova-

tion, das der Bundestag am Freitag erst-

mals beraten hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBILDUNG ZUR 
HEBAMME WIRD 
ATTRAKTIVER 

 
Das Hebammenreformgesetz, das der 

Bundestag am Donnerstag beschlossen 

hat, soll dafür sorgen, dass die Hebam-

menausbildung moderner und attraktiver 

wird. Denn Hebammen helfen bei einem 

guten Start ins Leben und leisten somit 

eine für unsere Gesellschaft unverzicht-

bare Arbeit. 

 

Die Hebammenausbildung wird vollstän-

dig akademisiert. Künftig werden ange-

hende Hebammen in einem dualen Stu-

dium mit hohem Praxisanteil ausgebil-

det. Mit der Akademisierung wird den ho-

hen Anforderungen an Hebammen im 

komplexer werdenden Gesundheitssys-

tem entsprochen und die Attraktivität der 

neuen Hebammenausbildung gesteigert.  

 

Insgesamt soll das duale Studium min-

destens sechs und höchstens acht Se-

mester dauern und wird mit einem Ba-

chelor und einer staatlichen Prüfung ab-

geschlossen. Der Abschluss ist Voraus-

setzung, um die Berufsbezeichnung 

„Hebamme“ führen zu dürfen.  

 

Die angehenden Hebammen erhalten 

während des gesamten Studiums eine 

Vergütung. Grundsätzlich kann jeder das 

Studium beginnen, der oder die eine 

zwölfjährige allgemeine Schulausbildung 

bzw. eine abgeschlossene Ausbildung in 

einem Pflegeberuf hat. 

 

Mit dieser Ausbildungsreform wird zu-

gleich die Berufsanerkennungsrichtlinie 

der Europäischen Union umgesetzt. Das 

Gesetz soll Anfang 2020 Inkrafttreten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Hebammenausbildung wird vollstän-

dig akademisiert. Künftig werden ange-

hende Hebammen in einem dualen Stu-

dium mit hohem Praxisanteil ausgebildet 

und während der Ausbildung vergütet. 
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DAS 
IMPLANTATREGISTER 
KOMMT 

 
Donnerstag hat der Bundestag den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Errichtung eines 

Implantatregisters beschlossen. Das war 

eine langjährige Forderung der SPD-

Fraktion.  

 

Künftig dürfen nur die Implantate hoher 

Risikoklasse (etwa künstliche Gelenke) 

verwendet werden, die im Register ver-

zeichnet sind. Alle Hersteller von Implan-

taten müssen ihre Produkte registrieren. 

Krankenhäuser und Krankenkassen 

müssen melden wenn und wie sie Im-

plantate nutzen.  

 

Dadurch können im gesamten Bundes-

gebiet alle implantatbezogenen Maßnah-

men erfasst und aussagekräftige Infor-

mationen über die verschiedenen im-

plantierbaren Medizinprodukte und die 

medizinische Versorgung in den einzel-

nen Gesundheitseinrichtungen gewon-

nen werden.  

 

Bei Auffälligkeiten oder Vorkommnissen 

können Patientinnen und Patienten 

schneller identifiziert und informiert so-

wie Produkte, wenn nötig, schneller aus 

dem Verkehr gezogen werden. Die Pati-

entensicherheit und der Patientenschutz 

werden deutlich erhöht. 

 

 

 

 

VERBRAUCHERSCHUTZ 

FAIREN WETTBEWERB 
STÄRKEN  

 
Abmahnungen sind ein Rechtsinstru-

ment, um Streitigkeiten im                                  

Wettbewerbs-, Marken- oder Urheber-

recht kostengünstig, schnell und außer-

gerichtlich beizulegen. 

 

Abmahnungen werden allerdings auch 

immer wieder missbräuchlich ausge-

sprochen. Von missbräuchlichen Ab-

mahnungen wird unter anderem gespro-

chen, wenn sie lediglich den Zweck ver-

folgen, Abmahngebühren und Vertrags-

strafen zu kassieren.  

 

Solche Abmahnungen sind insbeson-

dere für kleine Unternehmen, Onlines-

hops oder Vereine nach wie vor ein gro-

ßes Problem. Abzocker durchsuchen mit 

sogenannten Crawlern Websites auto-

matisiert nach Bagatellverstößen und 

versenden eine Vielzahl von Abmahnun-

gen per Serienbrief. 

 

Der Gesetzentwurf zur Stärkung des fai-

ren Wettbewerbs, den das Parlament am 

Donnerstag in erster Lesung beraten hat, 

zielt darauf, Abmahnmissbrauch einzu-

dämmen. So sieht die Reform höhere 

Anforderungen vor zur Geltendmachung 

von Ansprüchen, geringere finanzielle 

Anreize für Abmahnungen, mehr Trans-

parenz sowie vereinfachte Möglichkeiten 

zur Geltendmachung von Gegenansprü-

chen.  

 

Darüber hinaus soll der Wettbewerb auf 

dem Markt für sichtbare Autoersatzteile 

zum Vorteil der Verbraucherinnen und 

Verbraucher liberalisiert werden. Das be-

deutet, dass der Designschutz für sicht-

bare Autoersatzteile, die für Reparatur-

zwecke genutzt werden, einschränkt und 

der Markt somit für andere Hersteller ge-

öffnet wird. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung des fairen Wettbewerbs sieht vor, 

Abmahnmissbrauch einzudämmen und 

senkt damit die Kosten insbesondere für 

kleine Shops und Vereine. So sollen zum 

Beispiel Anwaltskosten für den/die Abge-

mahnten gesenkt werden und umgekehrt 

vereinfachte Möglichkeiten zur Geltend-

machung von Gegenansprüchen kom-

men. 

 

 

 

 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

13 

FINANZEN 

JAHRESSTEUER-
GESETZ 2019 – 
FÖRDERUNG DER 
ELEKTROMOBILITÄT 

 
Am Freitag hat der Deutsche Bundestag 

in erster Lesung das Gesetz zur Förde-

rung der Elektromobilität und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften 

debattiert. Damit einhergehen viele wei-

tere steuerrechtliche Anpassungen, wes-

halb es auch Jahressteuergesetz 2019 

genannt wird. 

 

Im Jahr 2018 wurde eine Begünstigung 

für Elektrofahrzeuge bei der Dienstwa-

genbesteuerung eingeführt. Wird ein 

Dienstwagen auch privat genutzt, wird 

dieser Vorteil grundsätzlich mit 1 Prozent 

des inländischen Listenpreises versteu-

ert (Listenpreismethode). 

 

Im letzten Jahr hat die Koalition für 

Elektro- und extern aufladbare Hybrid-

fahrzeuge diese Versteuerung halbiert 

(auf 0,5 Prozent des Listenpreises/Mo-

nat). Bisher ist diese Maßnahme bis 

Ende 2021 befristet. 

 

Auch vor dem Hintergrund der Verpflich-

tung zur Einhaltung der Klimaziele von 

Paris soll die Begünstigung für Elektro- 

und Hybridfahrzeuge nun in zwei Stufen 

bis zum Jahr 2030 verlängert werden. 

 

Damit schafft die Koalition eine langfris-

tige Perspektive für Unternehmen, Be-

schäftigte, Hersteller, Autofahrerinnen 

und Autofahrer. Zugleich erhöhen SPD 

und Union aber auch die technischen 

Anforderungen, um die umweltpoliti-

schen Ziele zu sichern und die weitere 

technische Entwicklung voranzutreiben. 

 

Ab dem Jahr 2022 muss die (rein 

elektrisch betriebene) Mindestreichweite 

der geförderten Hybrid-Fahrzeuge 60 km 

betragen oder ein maximaler CO2-

Ausstoß von 50 g/km gelten. Von 2025 

an steigt die Mindestreichweite dann auf 

80 km (oder maximaler CO2-Ausstoß 

von 50 g/km). 

 

Weitere Anpassungen: 

 
Weitere steuerliche Anpassungen betref-

fen beispielsweise die Sonderabschrei-

bungen für kleine und mittlere Elektrolie-

ferfahrzeuge, die Steuerbefreiung für die 

private Nutzung betrieblicher Fahrräder 

und Elektrofahrräder, die Verlängerung 

der Steuerbefreiung für Ladestrom bis 

2030, die Steuerbefreiung von Jobtickets 

oder Absenkungen bei der Gewerbe-

steuer, wenn Elektrofahrzeuge gemietet 

oder geleast werden. 

 

Lothar Binding, finanzpolitischer Spre-

cher der SPD-Fraktion, weist auf weitere 

wichtige Inhalte der Vorlage hin: „Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer wollen 

wir mit dem Gesetzentwurf entlasten. So 

ist geplant, dass Weiterbildungsleistun-

gen des Arbeitgebers künftig steuerfrei 

sind, die der Verbesserung der Beschäf-

tigungsfähigkeit der Arbeitnehmerin oder 

des Arbeitnehmers dienen. 

 

Darüber hinaus wollen wir Beschäftigten 

mehr Vorteile bei Dienstreisen einräu-

men: Die Verpflegungspauschalen sol-

len erhöht werden. Bei mehrtägigen 

Dienstreisen von 24 Euro auf 28 Euro pro 

Tag, bei einer Abwesenheiten zwischen 

8 und 24 Stunden von 12 Euro auf 14 

Euro. Wir planen einen neuen Pauschal-

betrag für Berufskraftfahrer, die künftig 

pauschal 8 Euro am Tag ansetzen kön-

nen, wenn sie im Dienstfahrzeug über-

nachten.“ 

 

Darüber hinaus beinhaltet das Jahress-

teuergesetz eine Vielzahl an weiteren 

Regelungen in den verschiedensten 

Steuerbereichen, wie der Einkommens-

teuer oder der Umsatzsteuer. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Bundestag hat am Freitag in erster 

Lesung den Entwurf eines Gesetzes zur 

weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weite-

rer steuerlicher Vorschriften beraten. 

Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist die 

steuerliche Förderung von umwelt-

freundlicher Mobilität: Die Steuervorteile 

für privat genutzte betriebliche Elektro-

fahrzeuge oder extern aufladbare Hyb-

ridfahrzeuge sollen bis zum Jahr 2030 

verlängert werden. Außerdem sollen Be-

schäftigte steuerliche Erleichterungen 

erhalten. 

 

 

SHARE DEALS EINEN 
RIEGEL VORSCHIEBEN 

 
Der Grundstücks- und Immobilienmarkt 

in Deutschland steht unter Druck und ist 

für Spekulanten ein attraktives Betäti-

gungsfeld. Spekulation mit Boden und 

Wohnimmobilien treibt die Mieten nach 

oben und trägt dazu bei, dass Mieterin-

nen und Mieter aus ihren Wohnungen 

und Nachbarschaften verdrängt werden. 

 

Hinzu kommt, dass Investoren, die Woh-

nungen (beziehungsweise ganze Portfo-

lios von Wohnimmobilien) im großen Stil 

kaufen, oftmals die eigentlich fällige 

Grunderwerbsteuer um-gehen. Das ge-

schieht mittels sogenannter Share 

Deals, die es den Investoren ermögli-

chen, die Wohnobjekte erst in eine Firma 

zu überführen und im Anschluss Anteile 

(engl. shares) dieser Firma zu verkaufen. 

Durch diesen Steuertrick haben die Län-

der Mindereinnahmen bei der Grunder-

werbsteuer bis zu 1 Milliarde Euro im 

Jahr. Das geschieht auf Kosten der All-

gemeinheit. 

 

Am Freitag hat der Deutsche Bundestag 

in erster Lesung den Regierungsentwurf 

eines Gesetzes zur Änderung des 

Grunderwerbsteuergesetzes debattiert. 

Kern der Gesetzesänderung ist, die Pra-

xis der oben beschriebenen Steuerum-

gehung bei Immobiliengeschäften einzu-

dämmen. 

 

Fristen bei Gesellschaftern wer-

den verlängert 

 
Einige der verschiedenen im Gesetzent-

wurf vorgesehenen Maßnahmen sind 

das Absenken der 95-Prozent-Grenze 

auf 90 Prozent. Außerdem sollen Anteils-

eignerwechsel in Höhe von mindestens 

90 Prozent bei Kapitalgesellschaften zu-

künftig erfasst und die Fristen von fünf 

auf zehn Jahre verlängert werden. Der 

Gesetzvorschlag sieht also vor, dass die 

Grundsteuer fällig wird, wenn innerhalb 

von zehn Jahren, mehr als 90 Prozent 

der Anteile an einer grundstücksbesit-

zenden Personengesellschaft auf neue 

Gesellschafter übergehen. Bisher wurde 

die Grundsteuerpflicht erst ausgelöst, 

wenn innerhalb von fünf Jahren 95 Pro-

zent der Anteile an der grundstücksbesit-

zenden Personengesellschaft auf neue 

Gesellschafter übertragen wurden. 

 

Diese Gesetzesänderung ist ein wichti-

ger Bestandteil, um zukünftig mehr Woh-

nungsbau er-möglichen zu können. 

Diese und weitere Maßnahmen, wie z. B. 

die Verlängerung der Miet-preisbremse, 

die Förderung des sozialen Wohnungs-

baus oder die Verlängerung des Be-

trachtungszeitraums beim Mietspiegel 

sollen den Druck auf die Wohnungs-

märkte und somit auf die Bürgerinnen 

und Bürger reduzieren. So stellt die Koa-

lition zugleich mehr Gerechtigkeit auf 

dem Wohnungsmarkt her. 

 

Bernhard Daldrup, wohnungspolitischer 

Sprecher der SPD-Fraktion, und Cansel 

Kiziltepe, stellvertretende finanzpoliti-

sche Sprecherin, betonen: „Es wird 

höchste Zeit, dieses Steuerschlupfloch 

zu stopfen. Die zusätzlichen Einnahmen 

erhalten die Bundesländer, die dann 

mehr Spielräume hätten, die Grunder-

werbsteuer wieder zu senken. Das Ziel 

der SPD-Bundestagsfraktion ist klar: 

Share Deals müssen deutlich unattrakti-

ver werden.“ 
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Das Wichtigste zusammengefasst: Mit 

einem Gesetzentwurf von Finanzminister 

Olaf Scholz (SPD) geht die Koalition ge-

gen eine missbräuchliche Praxis zur 

Steuervermeidung durch –meist finanz-

starke – Unternehmen vor, die so ge-

nannten Share Deals. Es geht dabei vor 

allem um Steuerumgehung bei Immobili-

engeschäften. Das wird nun einge-

dämmt. 

 

 

AUSSENPOLITIK 

DEUTSCH-
FRANZÖSISCHE 
FREUNDSCHAFT 
STÄRKEN 

 
Die deutsch-französische Freundschaft 

ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte 

und der Motor der europäischen Eini-

gung. Mit einem Antrag im Bundestag 

haben sich die Fraktionen von SPD, 

CDU/CSU, FDP und Grünen dafür aus-

gesprochen, sie weiter zu vertiefen.  

 

Die Deutsch-französische Freundschaft 

ist eine Geschichte der Aussöhnung, der 

Begegnung und des Friedens. Ihren 

Ausgangspunkt hat sie im 1963 ge-

schlossenen Élysée-Vertrag. Am 22. Ja-

nuar 2019 haben die beiden Staaten in 

Aachen ihre Freundschaft erneuert und 

auf eine neue Stufe gehoben: mit dem 

Vertrag über die deutsch-französische 

Zusammenarbeit und Integration. Der 

Aachener Vertrag ergänzt den Élysée-

Vertrag und soll die Zusammenarbeit für 

die Zukunft aufstellen. Beide Länder wol-

len künftig verstärkt bei Themen wie Di-

gitalisierung, Bildung und Technologie 

zusammenarbeiten.  

 

Vertrag zügig umsetzen 

 
Mit einem gemeinsamen Antrag im Bun-

destag haben sich am Donnerstag die 

Koalitionsfraktionen sowie die Fraktio-

nen von FDP und Grünen dafür ausge-

sprochen, den Vertrag von Aachen zügig 

und ambitioniert umzusetzen. Die 

deutsch-französische Freundschaft sei 

ein Geschenk der Geschichte, heißt es in 

dem Antrag. „Damit die deutsch-franzö-

sische Freundschaft auch in Zukunft als 

Motor der europäischen Einigung wich-

tige Impulse geben kann, müssen die 

durch den neuen Vertrag geschaffenen 

Möglichkeiten vollumfänglich ausgenutzt 

werden.“ 

 

Die Fraktionen fordern die Bundesregie-

rung und die Regierung der französi-

schen Republik unter anderem auf, zügig 

den Bürgerfonds einzurichten, um den 

Zugang zu ersten konkreten Fördermaß-

nahmen umgehend zu ermöglichen. Der 

Bürgerfonds solle mit einer öffentlich zu-

gänglichen Plattform ausgestattet wer-

den, um größtmögliche Öffentlichkeit der 

Förderprojekte sowie einen Austausch 

möglichst vieler Interessengruppen zu 

erzielen.  

 

Der Ausschuss für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit soll baldmöglichst ein-

gesetzt werden. An ihm sollen sich Ver-

treter der beiden nationalen Parlamente, 

von Gebietskörperschaften, grenzüber-

schreitenden Einheiten und der Deutsch-

Französischen Parlamentarischen Ver-

sammlung beteiligen. Zudem soll die Zu-

sammenarbeit im Bereich Forschung 

und digitaler Wandel, einschließlich der 

Themen Künstliche Intelligenz und 

Sprunginnovationen gestärkt werden. 
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DEUTSCHLAND TRÄGT 
WEITER ZUR 
STABILISIERUNG DES 
IRAKS BEI 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag den 

Antrag der Bundesregierung „Einsatz be-

waffneter deutscher Streitkräfte – Stabili-

sierung sichern, Wiedererstarken IS ver-

hindern, Versöhnung fördern in Irak und 

Syrien“ debattiert. 

 

Das Engagement der internationalen 

Gemeinschaft in Irak und Syrien gegen 

den Islamischen Staat (IS) zeigt zuneh-

mende Erfolge. Zwei Jahre nach der Be-

freiung Mosuls vom IS befindet sich der 

Irak in einer entscheidenden Phase der 

Konsolidierung. Es besteht eine realisti-

sche Chance für eine Rückkehr zur Nor-

malität. 

 

Irak befindet sich somit in einer entschei-

denden Übergangsphase, in der die Sta-

bilisierungserfolge gesichert, ein Wieder-

erstarken des IS verhindert und die 

Grundlagen für den Wieder-aufbau ge-

schaffen werden. Dafür bitten die iraki-

sche Regierung und das Parlament wei-

terhin um deutsche Unterstützung. Die-

selbe Bitte hat auch die jordanische und 

die kurdische Seite an Deutschland her-

angetragen. 

 

Die Zerschlagung der territorialen Kon-

trolle des IS war ein Meilenstein für die 

Menschen in Irak und Syrien, die jahre-

lang unter dem Terrorregime gelitten ha-

ben. Deutschland hat zusammen mit sei-

nen internationalen Partnern dazu beige-

tragen, im Irak und Teilen Syriens ein 

Umfeld zu schaffen, in dem die nun vor 

allem zivilen Stabilisierungsmaßnahmen 

eine zukunftsweisende Rolle einnehmen 

und einen weiter steigenden Mehrwert 

für die lokale Bevölkerung darstellen und 

lokale Stabilität und Sicherheit schaffen. 

 

Auf diesem Weg will Deutschland die 

Menschen in der Region auch in Zukunft 

weiter aktiv unterstützen. Trotz aller Er-

folge im Bereich der zivilen Maßnahmen 

wird der militärische Bei-trag vor Ort 

nach wie vor für einen nachhaltigen Er-

folg unserer Bemühungen gebraucht. 

Auch wenn das Engagement der interna-

tionalen Gemeinschaft im Kampf gegen 

den IS in der Region zunehmend Erfolge 

zeigt, ist er noch nicht nachhaltig besiegt: 

 

 Im Kerngebiet seines Wirkens in Syrien 

und Irak konnte sich der IS sammeln und 

effektive Untergrundstrukturen auf-

bauen, derzeit bereits mit deutlich mehr 

als 10.000 verfügbaren Kämpfern und 

aktiven Unterstützern.  

 Die wichtigen Führungsposten des IS 

sind neu besetzt; Rekrutierung und Pro-

paganda wurden angepasst, ein virtuel-

les Kalifat geschaffen und Finanzie-

rungsquellen wieder-hergestellt. Lang-

fristiges Ziel bleibt die Wiedererrichtung 

eines territorialen Kalifats. 

 Seit Jahresbeginn ist in der Anzahl der 

Terroranschläge des IS im Irak und in 

Syrien im Vergleich zum Vorjahr ein An-

stieg zu verzeichnen. Bei erfolgreicher 

Konsolidierung im Untergrund werden 

auch verstärkte Anschlagsplanungen auf 

Ziele im Westen wahrscheinlicher. 

 

Die im vergangenen Jahr in Aussicht ge-

stellte Beendigung zum 31. Oktober 

2019 bezog sich nicht auf das gesamte 

Anti-IS-Mandat, sondern lediglich auf die 

Luftaufklärungskomponente durch deut-

sche Tornados und die Luftbetankung. 

Leider hat es das Bundesverteidigungs-

ministerium entgegen der Zusage der 

damaligen Verteidigungsministerin Ur-

sula von der Leyen (CDU) versäumt, 

hierfür unter den Partnernationen adä-

quaten Ersatz zu beschaffen. 

 

Deshalb erklärt sich die Koalition dazu 

bereit, die deutschen Beiträge zur luftge-

stützten Aufklärung sowie zur Luftbetan-

kung noch einmal um fünf Monate bis 

zum 31. März 2020 zu verlängern, auch 

um der dringenden Bitte der Jordanier, 

Iraker und Kurden nachzukommen. Bun-

desverteidigungsministerin Kramp-Kar-

renbauer (CDU) ist nun gefordert, das so 

umzusetzen. 
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Die Entsendung bewaffneter deutscher 

Streitkräfte erfolgt in Übereinstimmung 

mit den verfassungsrechtlichen und völ-

kerrechtlichen Vorgaben für Auslands-

einsätze der Bundeswehr im Rahmen 

und nach den Regeln eines Systems ge-

genseitiger kollektiver Sicherheit nach 

Art. 24 Abs. 2 Grundgesetz.  

 

Durch den vorgesehenen Einsatz deut-

scher Streitkräfte unterstützt die Bundes-

republik Deutschland Irak, die internatio-

nale Anti-IS-Koalition und die regionalen 

Partner in ihrem Kampf gegen den IS auf 

der Grundlage des Rechts auf kollektive 

Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der 

Charta der Vereinten Nationen im Rah-

men der Resolutionen des Sicherheits-

rats der Vereinten Nationen und leistet 

einen Beitrag zum Fähigkeitsaufbau Irak 

auf Bitten und im Einvernehmen mit der 

irakischen Regierung. 

Das deutsche Engagement im Irak trifft 

dort und bei den internationalen Partnern 

auf große Anerkennung. Über Stabilisie-

rungsprojekte im Wert von mehr als 500 

Millionen Euro seit 2014 für vom IS be-

freite Gebiete trägt Deutschland dazu 

bei, dass Irakerinnen und Iraker wieder 

Vertrauen in den Staat gewinnen, Bin-

nenvertriebene zurückkehren können 

und der Gefahr eines Wiederauflebens 

des IS entgegengewirkt wird. Hierzu un-

terstützt Deutschland 

 

 Maßnahmen zur Wiederherstellung von 

medizinischer Versorgung, 

 den Aufbau von Strom- und Wassernetz-

werken, 

 die Räumung von Minen und Sprengfal-

len sowie die Stärkung irakischer Exper-

tise und Strukturen in diesem Bereich 

und 

 leistet einen Beitrag zum Aufbau einer 

bürgernahen, interkonfessionellen Poli-

zei. 

 

Das Engagement der internationalen 

Gemeinschaft und die Unterstützung der 

Partner in der Region sind an einem kri-

tischen Scheidepunkt angelangt. Jetzt 

gilt es, wichtige Erfolge und die weiteren 

Bemühungen zu Stabilisierung und Ver-

söhnung gegen die fortbestehenden Ri-

siken abzusichern. Die Zahl der einzu-

setzenden Soldaten wird von 800 auf 

700 abgesenkt. 

 

Das deutsche zivile Engagement bildet 

den Kern dieses Ansatzes. An der Seite 

der regionalen Partner trägt es maßgeb-

lich zur Stabilität in den ehemals vom IS 

gehaltenen Gebieten in Irak und Syrien 

bei und unterstützt Irak bei seiner Ent-

wicklung zu einem stabilen, geeinten, 

pluralistischen und demokratischen 

Staat. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Bundestag hat eine Verlängerung 

des Anti-IS-Mandats im Irak debattiert. 

Die Koalition erklärt sich dazu bereit, die 

deutschen Beiträge zur luftgestützten 

Aufklärung sowie zur Luftbetankung 

noch einmal um fünf Monate bis zum 31. 

März 2020 zu verlängern, auch um der 

dringenden Bitte der Jordanier, Iraker 

und Kurden nachzukommen. Die Zahl 

der einzusetzenden Soldaten wird von 

800 auf 700 abgesenkt. 

 

 

 

WOHNPOLITIK 

WOHNUNGSPOLITIK 
FÜR MENSCHEN, 
NICHT FÜR MÄRKTE 

 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich 

dafür ein, dass es für alle Menschen in 

Deutschland angemessenen und be-

zahlbaren Wohnraum gibt. Da die Lage 

auf den Wohnungsmärkten vor allem in 

Großstädten weiterhin sehr angespannt 

ist, muss es jetzt eine Trendwende ge-

ben. 

 

Am Dienstag hat die SPD-Fraktion dazu 

ein Positionspapier beschlossen, das ein 

ganzes Bündel an Maßnahmen aufzeigt, 

wie es zu einer echten Wohnwende kom-

men kann. 
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Zentrale Bausteine sind dem-

nach: 
 

 einen Mietenstopp einführen, um den 

Menschen in angespannten Wohnungs-

märkten eine fünfjährige Atempause zu 

geben, 

 die Umwandlung von Miet- in Eigentums-

wohnungen sowie Eigenbedarfskündi-

gungen beschränken, um Missbrauch 

und Verdrängung zu verhindern, 

 mindestens 100.000 neue Sozialwoh-

nungen jedes Jahr schaffen, 

 mit einem Sozialpakt zwischen der Woh-

nungswirtschaft, Mieterinnen und Mieter 

sowie der öffentlichen Hand dem Woh-

nungsneubau neue Impulse durch För-

derung, Vereinfachung und Verantwor-

tung geben, 

 die Kommunen bei einer gemeinwohlori-

entierten Bodenpolitik unterstützen und 

Bodenspekulation bekämpfen, 

 Online-Vermietungsplattformen der Sha-

ring Economy regulieren und gerecht be-

steuern, 

 mit einem zentralen Immobilienregister 

für Transparenz auf dem Wohnungs-

markt sorgen, 

 mit dem Mietkauf gezielt Wohneigentum 

für einkommensschwache Haushalte för-

dern, 

 die Umlagefähigkeit der Grundsteuer 

aus den Betriebskosten begrenzen. 

 

Sören Bartol, stellvertretender Fraktions-

vorsitzender, sagt: "Zur Halbzeitbilanz 

der Großen Koalition geht es nicht nur 

darum, was wir erreicht haben, sondern 

auch darum, was wir in den kommenden 

zwei Jahren noch gemeinsam erreichen 

wollen. Die SPD-Bundestagsfraktion be-

schließt heute/morgen einen Plan, für 

mehr Fairness auf dem Wohnungsmarkt. 

Jetzt liegt es an der Union ihre Ideen vor-

zulegen, damit wir gemeinsam eine 

Trendwende auf dem Wohnungsmarkt 

einleiten können." 

 

Eva Högl, ebenfalls Fraktionsvizechefin, 

betont: "Wir haben bereits einiges getan, 

um Wohnraum wieder bezahlbar zu ma-

chen. Wir legen jetzt weitere Maßnah-

men vor, damit die drängenden Prob-

leme angepackt werden: vom Bau neuer 

Sozialwohnungen bis hin zu mehr Ver-

besserungen für Mieterinnen und Mieter. 

Das ist eine der wichtigsten sozialen Fra-

gen, für die sich die SPD-

Bundestagsfraktion weiter mit voller Kraft 

einsetzt." 
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